
Abg. Owczarczak erinnerte an die gestrige Diskussion im Kreisausschuss, wo bereits erläutert wurde, 
dass derzeit ein Rechtgutachten erstellt werde. Vor einer Beratung müssen zunächst die Ertgebnisse 
abgewartet werden. Vor diesem Hintergrund ziehe die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN den Antrag 
zurück. 


